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deadly weapon or in a gang. There is a third situation as well, namely if the 
unlawful attack is committed by way of illegal and armed intrusion into fenced 
area of a home. This new law institute is criticized by the criminal law 
literature, because it totally excludes the possibility of consideration the 
concrete circumstances of the case [2, p. 29-30].  

The violation of proportionality means a material excess, as a result of 
which the criminal liability cannot be excluded and the defence is punishable. 
However, according to Article 22, paragraph 3 CC, this kind of excess 
establishes impunity if it resulted from fright or pardonable excitement: 

The person shall not be punishable either, who exceeds the necessary 
measure of defence due to fright or pardonable excitement. 

The impunity in this case is based on the objective circumstance of whether 
the attack was able to evoke fright or excitement [1, p. 79]. 
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DIE STRAFTATBESTUNDE GEGEN UNERLAUBTEN UMGANG MIT 

ABFALL UND GEFUHRLICHEN STOFFEN SOWIE UNERLAUBTES 

BETREIBEN VON ANLAGEN 

I. Einführung 
Der Umgang mit Abfall und gefдhrlichen Stoffen sowie der Betrieb von 

Anlagen bergen zahlreiche Gefahren für die Umwelt und die Menschen. Das 
deutsche Strafrecht enthдlt zahlreiche Tatbestдnde zur Bekдmpfung unerlaubter 
Handlungen in diesem Bereich. Da insbesondere die Abfallentsorgung 
grenzüberschreitend erfolgt („Mülltourismus“) und deshalb auch den 
gemeinsamen Markt betrifft, hat das europдische Recht durch Verordnungen 
verwaltungsrechtliche Regelungen mit unmittelbarer Geltung in den 
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Mitgliedstaaten geschaffen. Die Umsetzung dieser Vorschriften in das deutsche 
Strafrecht bereitet jedoch nicht unerhebliche Schwierigkeiten.  

II. Unerlaubter Umgang mit Abfдllen und anderen gefдhrlichen Stoffen 
und Gütern 

Das deutsche Kernstrafrecht vereinigt in §§ 326, 328 StGB zahlreiche 
Straftatbestдnde, die den unerlaubten Umgang mit gefдhrlichen Abfдllen, 
radioaktiven Stoffen und anderen gefдhrlichen Stoffen und Gütern unter Strafe 
stellen.  

§ 326 StGB sanktioniert die vorsдtzlich verwaltungsrechtswidrige 
Behandlung und Beseitigung gefдhrlicher Abfдlle (Abs. 1), das Mülltourismus 
(Abs. 2) und die Nichtablieferung radioaktiver Abfдlle (Abs. 3).  

Für die Anwendung des § 326 StGB ist entscheidend, welcher Abfallbegriff 
der Strafbarkeit zugrunde gelegt wird.  

In den strafrechtlichen Vorschriften ist der Abfallbegriff nicht legal 
definiert14, weil der deutsche Gesetzgeber den – sich im Wortlaut inzwischen15 
nicht unterscheidenden16 – deutschen nationalen verwaltungsrechtlichen und 
europдischen Abfallbegriff auch für Strafrecht als maЯgeblich erachtete17, ohne 
allerdings die Eigenstдndigkeit des strafrechtlichen Abfallbegriffes 
preiszugeben. Grundsдtzlich ist der strafrechtliche Abfallbegriff daher 
eigenstдndig18, wobei § 326 Abs. 1 StGB im Sinne des jeweils geltenden 
Abfallverwaltungsrechts zu verstehen ist19. Dies bedeutet, dass der 
strafrechtliche Abfallbegriff ursprünglich nach MaЯgabe des § 1 Abs. 1 
AbfG20, spдter des § 3 Abs. 1 S. 1 KrW/AbfG21 und nach mehreren 
Gesetzesдnderungen nunmehr des § 3 Abs. 1 KrWG22 unter Berücksichtigung 
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f., 44. 
17 Vgl. BT-Drs. 8/2382 S. 17; 8/3633, S. 36. 
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umweltstrafrechtlichen Verantwortung fьr sogenannte Altlasten, 2014, S. 45 f. mwN.; Saliger, 

Umweltstrafrecht 2012, Rn. 274. 
19 Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 5. 
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der nationalen und europдischen23 (sowie ausfüllenden verwaltungsrechtlichen) 
Rechtsvorschriften zu bestimmen ist24. Danach sind Abfдlle solche Stoffe und 
Gegenstдnde, derer sich der Besitzer durch Beseitigung oder Verwertung 
entledigt, entledigen will (subjektiver Abfallbegriff – sog. gewillkürter Abfall) 
oder entledigen muss (objektiver Abfallbegriff – sog. Zwangsabfall)25. Diese 
europдische und verwaltungsrechtliche Definition des Abfallbegriffs ist 
insofern der Kern des inhaltlich weiteren strafrechtlichen Verstдndnisses des 
Abfalls.26 Es besteht Einigkeit darüber, dass der strafrechtliche Abfallbegriff 
lediglich europarechtskonform auszulegen27 und an den nationalen 
verwaltungsrechtlichen Abfallbegriff anzulehnen ist, wobei die sich daraus 
ergebene Eigenstдndigkeit und grundsдtzliche Unabhдngigkeit des 
strafrechtlichen Abfallbegriffs zum einen aus dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 
KrWG (“Stoffe im Sinne dieses Gesetzes”) folgen28 und zum anderen inhaltlich 
einen weiteren Anwendungsbereich des strafrechtlichen Abfallbegriffs 
beanspruchen. So erfasst § 326 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 StGB auch die radioaktive 
Stoffe, die im § 2 Abs. 2 Nr. 5 KrWG ausdrücklich aus den 
verwaltungsrechtlichen Abfallbegriff ausgenommen sind. Des Weiteren endet 
der Anwendungsbereich des KrWG gem. § 2 Abs. 2  Nr. 9 KrWG sobald die 
Stoffe in ein Gewдsser eingeleitet oder eingebracht werden. Aufgrund der 
allgemeinen Wortbedeutung “Abfall” gilt diese Einschrдnkung im 
Umweltstrafrecht nicht.29 Für den Anwendungsbereich des § 326 Abs. 1 StGB 
kommt es somit nicht ausschlieЯlich darauf an, ob ein Gegenstand oder Stoff 
von den verwaltungsrechtlichen Regelungen des KrWG erfasst ist.30 Der 
strafrechtliche Abfallbegriff ist insoweit inhaltlich weiter und maЯgebend. 
Umstritten bleibt allerdings, ob dem strafrechtlichen Abfallbegriff 
ausschlieЯlich bewegliche Stoffe und Gegenstдnde zu subsumieren sind. Diese 
Frage ist insbesondere in den Fдllen von Bedeutung, in denen es um die 
Abfalleinstufung der kontaminierten Bodenteile vor Aushub geht, denn in einer 
früheren Entscheidung hat der EuGH den Abfallbegriff insoweit bestдtigt31 und 
die zuvor herrschende Beweglichkeitserfordernis32 verworfen. Diese 
Entscheidung hat eine weitreichende Diskussion hervorgerufen, die auch nach 
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28 Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 326 Rn. 7. 
29 BGHSt 37, 21, 24 f.; Hons, Die Grundlagen der umweltstrafrechtlichen Verantwortung fьr sogenannte 

Altlasten, 2014, S. 48; Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 326 Rn. 8. 
30 Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 326 Rn. 8. 
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32 Hons, Die Grundlagen der umweltstrafrechtlichen Verantwortung fьr sogenannte Altlasten, 2014, S. 32 

mwN. 
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der – auf das Kriterium der Beweglichkeit verzichtenden33 – Novellierung der 
europдischen und nationalen verwaltungsrechtlichen Abfallbegriffs durch Art. 3 
Nr. 1 AbfRRL 2008/98/EG und Art. 3 Abs. 1 KrWG anhдlt. Überwiegend wird 
allerdings an dieser Einschrдnkung mit Verweis auf den Wortlaut des 
Tatbestandes auch für das Strafrecht festgehalten34, wдhrend zum Teil diese 
Einschrдnkung wegen der Verwaltungsakzessorietдt für aufgehoben erachtet 
wird35.  

SchlieЯlich wird der Anwendungsbereich umweltstrafrechtlicher 
Vorschriften um die Stoffe erweitert, die nicht unter den verwaltungsrechtlichen 
Abfallbergriff fallen, indem § 328 Abs. 3 StGB auch den unerlaubten Umgang 
mit Gefahrenstoffen iSd. Art.3 der Verordnung (EG) über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen Nr. 1272/2008 
vom 16.12.200836 unter Strafe stellt.37    

Bei der Auslegung des Abfallbegriffs wird zwischen dem subjektiven und 
objektiven Abfallbegriff unterschieden. Der subjektive Abfallbegriff (sog. 
gewillkürter Abfall) umfasst alle Stoffe und Gegenstдnde, derer sich der 
Besitzer entledigen will.38 Bei dem objektiven Abfallbegriff (sog. 
Zwangsabfall) handelt es sich dagegen um Stoffe und Gegenstдnde, deren 
geordnete Entsorgung zur Wahrung des Gemeinwohls, insbesondere zum 
Schutz der Umwelt, geboten ist (vgl. § 3 Abs. 4 KrWG).39  Zu beachten ist 
dabei, dass es für die Einstufung als Abfall nicht darauf ankommt, ob nach der 
Vorstellung des Besitzers nach der Entsorgung eine Weiterverwertung oder 
eine Weiterverwendung des Stoffes oder des Gegenstandes (etwa durch Dritte) 
noch mцglich ist.40 Entscheidend ist, dass das Entsorgungsobjekt für den 
Besitzer wertlos geworden ist und er sich dieses entledigen will41 bzw. die 
Entsorgung nach den verwaltungsrechtlichen Vorschriften zum Schutz der 
Allgemeinheit und der Umwelt erforderlich ist. Bei dieser 
unionsrechtskonformen von den subjektiven Zweckbestimmungen losgelцsten 
Auslegung des Abfallbegriffes kommt es auf die tatsдchliche Interessenlage 
und die Entsorgungsabsichten des Besitzers an.42  

                                        
33 Anders in der Vorgдngernorm des § 3 KrWG/AbfG, welche die Beweglichkeit des Stoffes oder des 

Gegenstandes ausdrьcklich vorsah.  
34 Hons, Die Grundlagen der umweltstrafrechtlichen Verantwortung fьr sogenannte Altlasten, 2014, S. 58; 

Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 326 Rn. 11; Saliger, Umweltstrafrecht 2012, Rn. 275 ff. 
35 Alt, StraFo 2006, 441, 443; Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 6, der allerdings den nicht 

ausgehobenen kontaminierten Boden mit Verweis auf die Einschrдnkungen des Abfallbegriffs in § 2 Abs. 2 

Nr. 10 KrWG ebenfalls aus dem Anwendungsbereich des § 326 Abs. 1 StGB ausnimmt. Vgl. insoweit dem 

§ 2 Abs. 2 Nr. 10 KrWG identische Regelung des Art. 2 Abs. 1 lit b AbfRRL 2008/98/EG.  
36 ABl. L 353 S. 1. 
37 Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 2 noch mit Verweis auf § 3a ChemG. 
38 Vgl. hierzu EuGH NuR 2003, 741; NuR 2004, 164; BGHSt. 37, 333, 336 f.; Saliger, Umweltstrafrecht 

2012, Rn. 285. 
39 BGHSt 37, 21, 24 ff.; 37, 333, 334; 40, 85; BGH NStZ 1997, 545.  
40 BGHSt 37, 333, 336. 
41 BGHSt 37, 21, 24. 
42 BGHSt 37, 333, 336; 43, 219; Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 10 
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Steht bei dem fraglichen Stoff oder Gegenstand fest, dass es sich um den 
Abfall im Sinne des Umweltstrafrechts handelt, kommt es für die Strafbarkeit 
nach § 326 Abs. 1 StGB auf die Gefдhrlichkeit des Entsorgungsobjekts (§ 326 
Abs. 1 Nr. 1-4 StGB) und auf den verwaltungsrechtswidrigen Umgang an. 
Gefдhrlich iSd. § 326 Abs. 1 Nr. 1-4 StGB sind flüssige und feste Abfдlle43, 
die: 

1. Gifte oder Erreger von auf Menschen oder Tiere übertragbaren 
gemeingefдhrlichen Krankheiten enthalten oder hervorbringen kцnnen,  

2. für den Menschen krebserzeugend, fortpflanzungsgefдhrdend oder 
erbgutverдndernd sind,  

3. explosionsgefдhrlich, selbstentzündlich oder nicht nur geringfügig 
radioaktiv sind oder  

4. nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind,  
a) nachhaltig ein Gewдsser, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder 

sonst nachteilig zu verдndern oder  
b) einen Bestand von Tieren oder Pflanzen zu gefдhrden. 
In allen Tatbestandsalternativen ist des Weiteren die 

Strafbarkeitsvoraussetzung, dass der im Gesetz abschlieЯend beschriebene 
Umgang mit den gefдhrlichen Abfдllen auЯerhalb einer dafür zugelassenen 
Anlage oder unter wesentlicher Abweichung von einem vorgeschriebenen oder 
zugelassenen Verfahren stattfindet.  

§ 326 Abs. 2 StGB wurde zur Umsetzung der Richtlinie 2008/99/EG über 
den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vom 19.11.200844 neugefasst und stellt 
den sog. „Mülltourismus“ unter Strafe. Durch den direkten Verweis auf Art. 2 
Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europдischen Parlaments und 
des Rates vom 14.06.2006 über die Verbringung von Abfдllen45 erweitert die 
Vorschrift den Anwendungsbereich des § 326 StGB um den weiten 
europдischen Abfallbegriff. Danach wird der Abfallbegriff weder auf besonders 
gefдhrliche Abfдlle beschrдnkt, noch setzt er die Eignung zu schдdlichen 
Umwelts- oder Gesundheitseinwirkungen voraus.46 § 326 Abs. 2 Nr. 1 erfasst 
somit das illegale47 grenzüberschreitende Verbringen auch nicht gefдhrlicher 
Abfдlle, soweit dies in nicht unerheblicher Menge geschieht. Diese 
Einschrдnkung soll Bagatelltaten vom Tatbestand ausschlieЯen,48 wobei die 
Erheblichkeitsgrenze sich nach dem Gefдhrdungspotenzial der Abfдlle richtet.49 
Denn die Vorschrift soll die Umwelt schützen und nicht den illegalen Transport 
als solchen unter Strafe stellen.50 Von Nr. 2 dieser Vorschrift werden 

                                        
43 Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 4. 
44 ABl. L 328/28. 
45 ABl. L 190 vom. 12.07.2006, S. 1; L 318 vom 28.11.2008, S. 15. 
46 BT-Drs. 17/5391, S. 18; Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 46 mwN. 
47 Vgl. Art. 2 Nr. 35 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006. 
48 Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 46. 
49 Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 326 Rn. 53. 
50 Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 326 Rn. 53 mwN. 
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gefдhrliche Abfдlle iSd. § 326 Abs. 1 StGB erfasst, wenn deren 
grenzüberschreitende Verbringung entgegen einem Verbot oder ohne die 
erforderliche Genehmigung stattfindet.   

§ 326 StGB ist ein abstraktes Gefдhrdungsdelikt; einer konkreten 
Gefдhrdung bzw. einer tatsдchlich eingetretenen Verunreinigung oder 
Verдnderung bedarf es nicht.51  

Der strafrechtliche Umweltschutz im Bereich des 
verwaltungsrechtswidrigen Umgangs mit gefдhrlichen Stoffen und Gütern (d.h. 
anderen Stoffen als Abfall in § 326 StGB) wird zudem durch § 328 StGB 
erweitert. Das Tatobjekt des abstrakten Gefдhrdungsdelikts des § 328 Abs. 1, 2 
StGB sind Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe mit schдdlicher 
Eignung. Der konkrete Gefдhrdungsdelikt des § 328 Abs. 3 StGB erfasst 
darüberhinaus den unerlaubten Umgang mit gefдhrlichen Stoffen und 
Gemischen52, wenn dadurch Umweltgüter gefдhrdet werden. 

III. Unerlaubter Betreiben von Anlagen 
Der abstrakte Gefдhrdungsdelikt des § 327 StGB53 stellt das verbotswidrige 

Betreiben (d.h. ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer 
vollziehbaren Untersagung) besonderes umweltgefдhrdender Anlagen unter 
Strafe, wobei der Tatbestand durchweg verwaltungsrechtsakzessorisch 
ausgestaltet ist,54 mit anderen Worten sachlich eng mit den entsprechenden 
verwaltungsrechtlichen Vorschriften korrespondiert.55 Einer konkreten 
Umweltgefдhrdung oder gar Schдdigung der Umwelt bedarf es zur Erfüllung 
des Tatbestandes nicht.56 Die Vorschrift bezweckt, im Bereich gefдhrlicher 
Anlagen vor allem die Dispositions- und Entscheidungsbefugnis der 
zustдndigen Genehmigungsbehцrden mit strafrechtlichen Mitteln zu schützen, 
wobei dieser Schutz bereits bei der Entgegenwirkung dem bloЯen 
Verwaltungsungehorsam beginnt.57 § 327 StGB sanktioniert den unerlaubten 
Umgang mit kerntechnischen Anlagen oder Betriebsstдtten, in denen 
Kernbrennstoffe verwendet werden, das unerlaubte Betreiben von Anlagen im 
Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes, von Rohrleitungsanlagen zum 
Befцrdern wassergefдhrdender Stoffe iSd. des Gesetzes über die 
Umweltvertrдglichkeitsprüfung, von Abfallentsorgungsanlagen iSd. KrWG und 
Abwasserbehandlungsanlagen nach § 60 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sowie das Betreiben von gefдhrlichen Anlagen im europдischen Ausland in 

                                        
51 BGHSt 36, 255, 257; 39, 381, 385; Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 326 Rn. 2 mwN.; Ransiek, in NK 

StGB, 4. Aufl. 2013, § 326 Rn. 3; Sack, JR 2002, 465, 476. 
52 Vgl. Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europдischen Parlaments und des Rates vom 

16.12.2008 ьber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (ABl. L 353 

vom 31.12.2008, S. 1). 
53 Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 327 Rn. 2 mwN; Saliger, Umweltstrafrecht 2012, Rn. 327 mwN. 
54 Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 327 Rn. 1. 
55 Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 327 Rn. 2. 
56 Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 327 Rn. 3. 
57 OLG Braunschweig, NStZ-RR 1998, 177; Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 327 Rn. 2 mwN.; Horn, NuR 

1988, 64; Ransiek, in NK StGB, 4. Aufl. 2013, § 327 Rn. 3. 



 251 

einer Weise, die geeignet ist, auЯerhalb der Anlage Leib oder Leben eines 
anderen Menschen zu schдdigen oder erhebliche Schдden an Tieren oder 
Pflanzen, Gewдssern, der Luft oder dem Boden herbeizuführen. 

IV. Fazit 
Das deutsche Umweltstrafrecht verfügt mit §§ 326 ff. StGB über einen 

komplizierten Geflecht von Straftatbestдnden, die einen unerlaubten Umgang 
mit Abfдllen und anderen gefдhrlichen Stoffen und Gegenstдnden sowie das 
unerlaubte Betreiben von besonders umweltgefдhrdender Anlagen strafrechtlich 
sanktionieren. Die hier behandelten Vorschriften decken einen wesentlichen 
umweltstrafrechtlichen Bereich ab, wobei in gesetzestechnischer Hinsicht die 
Rechtsanwendung auf gewisse Schwierigkeiten trifft.  

Grundsдtzlich nimmt der zunehmende Einfluss des europдischen Rechts 
auf das deutsche Strafrecht in den umweltstrafrechtlichen Delikten keine 
Sonderstellung ein. Es existieren zahlreiche Straftatbestдnde, deren Ursprung 
im Europдischen Gemeinschaftsrecht liegt. Allerdings hat das Europдische 
Gemeinschaftsrecht in den – den unerlaubten Umgang mit Abfдllen und das 
unerlaubte Betreiben von Anlagen betreffenden – umweltstrafrechtlichen 
Blanketttabestдnden den unmittelbaren Einzug in das deutsche Kernstrafrecht 
gefunden. Dieser Bereich des Umweltstrafrechts enthдlt nдmlich eine Reihe 
von Blankettstraftatbestдnden, die zur notwendigen Umsetzung 
gemeinschaftsrechtlicher Anforderungen explizit auf das europдische Recht 
verweisen, was die Bildung eines vollstдndigen Tatbestandes erheblich 
erschwert. Diese Art der Blankettgesetzgebung bringt zudem durch die 
Notwendigkeit stдndiger Anpassung der Strafvorschriften an die geltenden 
Fassungen der europдischen Ausfüllungsnormen ein erhebliches 
Fehlerpotenzial im Gesetzgebungsprozess mit sich.     
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I. Einführung 
Am 20. Juni 2015 trat das Gesetz zur Дnderung der Verfolgung der 

Vorbereitung von schweren staatsgefдhrdenden Gewalttaten (GVVG-
Дnderungsgesetz – GVVG-ДndG) in Kraft.58 Dieses Gesetz hat den als 

                                        
58 BGBl. I 2015, S. 926. 


